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Reichsge#etzblatt Jahrgang 2010, Deut#ches Reich 

 
 

Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Wiedereinrichtung des Reichs#chatzamtes, 
als Zentralbehörde aller Finanzge#chäfte  

im Deut#chen Reich. 
 

erla##en am 14.08.2010, im Namen des Deut#chen Reiches 
 

In Kraft ge#etzt am 15.06.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

Nr 32 
 

Das, durch allerhöch#ten Erlaß, am 14. Juli 1879 (RGBl. Band 1879, Nr. 25, Seite 196) errichtete
Reichs#chatzamt, als „Centralbehörde“ in den Angelegenheiten aller Finanzge#chäfte im Deut#chen Reich, i#t 
ab #ofort wieder einzurichten.  
 
Es i#t ein Staats#ekretär für das Reichs#chatzamt zu benennen und folgende Reichsämter #ind unter dem 
Reichs#chatzamt erneut einzurichten: Reichska##e, Finanzämter, Oberfinanzpräsidien, Reichsbaudirektion
Berlin, Reichsbauverwaltung, Reichsfinanzhof, Reichsfinanzzeugamt, Reichsmonopolamt für Branntwein,
Schulungswe#en des Reichsfinanzwe#en, Finanzakademie, Stati#ti#ches Reichsamt, Hauptzollämter. 

 
Das Reichs#chatzamt unter#teht dem Reichskanzler. Die#er be#timmt auch im Einvernehmen mit den 
beteiligten Staats#ekretären die Aufgaben, die aus deren Amtsbereich auf das Reichs#chatzamt und #einen 
Unterbehörden übergehen, und zwar auch dann, wenn hierdurch der Amtsbereich der betroffenen
Reichsämter in den Grundzügen berührt wird. 

 

 

Berlin, den 14. Augu#t 2010 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
 
 

Seite 1008146 (1 von 1) 

1008146

Reichsge#etzblatt 

Teil I 

   2010  Ausgegeben am 14. August 2010  Nr. 32  

        Tag Inhalt 
 

Seite

    14.08.2010 Erlaß, zur Wiedereinrichtung des Reichs#chatzamtes ……… 1008146

 


